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Verbraucherinformationen zur Absicherung bei Arbeitslosigkeit 
in Zusammenhang mit Entgeltumwandlung und/oder Entgeltreduktion nach § 1 der 

Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 

 
Risikoträger und Hauptgeschäftstätigkeit 

Risikoträger ist die  
 

R+V Allgemeine Versicherung AG 
Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden 

 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger,  
Vorstand: Dr. Nils Reich, Vorsitzender; Volker Buchem, Dr. Klaus Endres, Jens Hasselbächer, Marc René 
Michallet, Dragica Mischler. 
Sitz: Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334. 
 
Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Versicherungszweige der Erst- und Rückversicherung mit 
Ausnahme der Lebens- und Krankenversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art im In- 
und Ausland. 
 

 
Wesentliche Merkmale der Versicherung 

Die wesentlichen Merkmale für die Ihnen angebotene Versicherung finden Sie in dem Merkblatt für die 
versicherte Person, im Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und in diesen 
Verbraucherinformationen. 
 
Für das Versicherungsverhältnis gilt das Merkblatt für die versicherte Person für die Absicherung bei 
Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit Entgeltumwandlung und/oder Entgeltreduktion in der zum Zeitpunkt 
der Antragstellung neuesten Fassung. 
 
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung durch R+V finden Sie im Merkblatt für die 
versicherte Person für die Absicherung bei Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit Entgeltumwandlung 
und/oder Entgeltreduktion. 
 
 

Beitrag 

Alleiniger Beitragsschuldner gegenüber dem Versicherungsunternehmen ist der Versicherungsnehmer (= 
Entgeltoptimierer), nicht der Arbeitnehmer als versicherte Person. Sie erhalten Versicherungsschutz nach 
Zahlung des Beitrags durch den Versicherungsnehmer an R+V.  

 
 

Zahlung und Erfüllung 

Die Erfüllung der Bestimmungen zur Zahlung liegt in der Verpflichtung des Versicherungsnehmers.  
 

 
Zustandekommen des Vertrags 

Der Vertrag wird vom Versicherungsnehmer geschlossen. Dabei handelt es sich um einen 
Gruppenversicherungsvertrag, in welchem Sie als versicherte Person eingeschlossen sind. Ihr 
Versicherungsschutz beginnt mit Einschluss in den Gruppenversicherungsvertrag, wodurch Sie 
Versicherungsschutz erhalten. Das Merkblatt für die versicherte Person, das Verbraucherinformationsblatt 
und das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten erhalten Sie von dem Versicherungsnehmer. 
 



Verbraucherinformationen inkl. Widerrufsbelehrung für die Absicherung bei Arbeitslosigkeit 
in Zusammenhang mit Entgeltumwandlung und/oder Entgeltreduktion 
 
Fassung 05/2026 

 

 
 

Laufzeit des Vertrags 

Das Bestehen des Versicherungsschutzes richtet sich nach der Laufzeit des Einschlusses in den 
Gruppenversicherungsvertrag. Die Regelungen zum Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte dem 
Merkblatt für die versicherte Person für die Absicherung bei Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit 
Entgeltumwandlung und/oder Entgeltreduktion. 
 
 

Beendigung des Vertrags 

Die Bestimmungen zum Ende des Versicherungsschutzes finden Sie in dem Merkblatt für die versicherte 
Person für die Absicherung bei Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit Entgeltumwandlung und/oder 
Entgeltreduktion. 

Der Versicherungsnehmer kann den Gruppenversicherungsvertrag, in welchem Sie als versicherte Person 
eingeschlossen sind, mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende kündigen. 
 
 

Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht 

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt, die 
Kommunikation während der Laufzeit wird in deutscher Sprache geführt. 

Das zuständige Gericht finden Sie in dem für Sie geltenden Merkblatt für die versicherte Person. 

 

 
Aufsichtsbehörde und Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren  

Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 
Bonn. Sie können sich mit einer Beschwerde an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wenden. 

Außerdem können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein 
Versicherungsombudsmann e.V. in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann 
e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de. Das Verfahren ist 
für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert von 10.000 EUR sind für 
uns bindend. 

Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie weiterhin 
die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
 

Mahngebühren 

Im Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren von derzeit bis zu 15 EUR 
entstehen. 
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Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

  Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

● der Versicherungsschein,  

● die Vertragsbestimmungen, 
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese 
wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

● diese Belehrung, 

● das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,  

● und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist 
zu richten an:  
 
R+V Allgemeine Versicherung AG  
Bereich Banken / Kredit  
Raiffeisenplatz 1  
65189 Wiesbaden 
 
Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online unter www.ruv.de ausüben. Wenn Sie diese Online-
Funktion nutzen, übermitteln wir Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. durch eine E-Mail) 
unverzüglich eine Eingangsbestätigung mit Informationen zum Inhalt der Widerrufserklärung sowie 
dem Datum und der Uhrzeit ihres Eingangs.  

Widerrufsfolgen 

Beginnt der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist, endet im Falle eines wirksamen 
Widerrufs der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen nur den auf die Zeit nach dem 
Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Prämien zurückzugewähren. Den Teil der 
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang der Widerrufsbelehrung entfällt, darf der Versicherer in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Versicherungsschein ausgewiesenen 
Betrag. Sie dürfen in diesem Fall Versicherungsleistungen, die Sie vor der Ausübung des 
Widerrufsrechts aufgrund eines Versicherungsfalls aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen haben, einbehalten. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren sind.  
 
Leistungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen, zurückzugewähren. Die Frist 
beginnt für den Versicherer mit dem Zugang und für den Versicherungsnehmer mit der Abgabe der 
Widerrufserklärung.  

Besondere Hinweise 

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht ausüben, sind Sie an den Vertrag gebunden. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt spätestens 12 Monate und 14 Tage nach dem Vertragsschluss.  

http://www.ruv.de/
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Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten 
im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und 
die zugehörige Registernummer; 

 2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form; 

 3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

 4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 
Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

 5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei 
die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, 
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises 
ermöglichen; 

 6. a) gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages 
sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt 
oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

  b) alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche 
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden; 

  7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

8. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung 
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll; 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

11. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

  b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 
 
13. 

 
 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 
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14. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten 
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, 
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde.  

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 


